
Handbuch Qualitätsmanagement
Kap. 

B.2.1.1
Handy Nutzung

Nutzung privater Mobiltelefone während der Arbeitszeit

Es ist während der Arbeitszeit nicht erlaubt, das private Mobiltelefon 
mitzuführen und empfangsbereit zu schalten. 

Während der Pausen dürfen Mobiltelefone benutzt werden. 

Jeder Mitarbeiter ist während der Dienstzeit über die hauseigene 
Telefonanlage zu erreichen. 

Ein Verstoß gegen diese dienstliche Anweisung wird von unserer 
Einrichtung als eine Verletzung der von Ihnen als Mitarbeiter geschuldeten 
Treuepflicht angesehen und kann zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
führen.

 

Inkrafttreten
Diese Vereinbarung gilt ab 01.07.2018

Martina Busch Mitarbeitervertretung 
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